
 

Information gemäß Art. 13, 14 der Datenschutz-Grundverordnung 
für baurechtliche Verfahren 

 

Datenschutzinformationen 

Stadtverwaltung Mengen, Hauptamt – Recht, Sicherheit und Ordnung  

Verantwortlicher nach Art. 4 
Nr. 7 DSGVO 

Bürgermeister Philip Schwaiger 
Hauptstr. 90, 88512 Mengen 
Tel. 0 75 72 / 607 – 0 
info@mengen.de 
 
Stv. Bürgermeister Georg Bacher 
Hauptstr. 90, 88512 Mengen 
Tel. 0 75 72 / 607 – 0 
info@mengen.de 

Behördliche Datenschutzbe-
auftragte 
 

Ulrike Eben 
Datenschutzbeauftragte der Stadt Mengen 
Hauptstr. 90, 88512 Mengen 
datenschutzbeauftragte@mengen.de 

Zweck(e) der  
Datenverarbeitung, Rechts-
grundlagen 

Die Datenverarbeitung und Datenübermittlung erfolgt aus-
schließlich aufgrund gesetzlicher Vorschriften, insbesondere  
- zum Zweck der Durchführung von baurechtlichen Antrags-

verfahren 
- zum Zweck der Beteiligung anderer Ämter und Fachbehör-

den, deren Stellungnahme für die Antragsbearbeitung erfor-
derlich sind 

- zum Zweck der Nachbarbeteiligung nach § 55 LBO 
- zur Aufgabenerfüllung nach § 47 LBO  
- zur Aufgabenerfüllung im Rahmen der VwV Brandverhü-

tungsschau 
- um unserer Beratungspflicht nach § 25 LVwVfG nachzukom-

men 
- zur Erfüllung unserer Informationspflicht gegenüber ande-

ren Stellen (z. B. Datenübermittlung an Fachämter, den Be-
zirksschornsteinfegermeister, das Finanzamt, das Statisti-
sche Landesamt, die Berufsgenossenschaft, Verwaltungsge-
richt Sigmaringen im Rahmen des Klageverfahrens 

- an Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 
zur Gefahrenabwehr 

- bei Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Woh-
nungseigentumsgesetz 

- im Rahmen der Ausführungen der Wärmegesetze (EEG, E-
WärmeG, GEG) 

- im Rahmen der bautechnischen Prüfungen nach §§ 17 
LBOVVO  

 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist zur Erfüllung von 
rechtlichen Verpflichtungen sowie zur Wahrnehmung von 
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Aufgaben im öffentlichen Interesse erforderlich, Art. 6 Abs. 1 
Buchst. c, e, DSGVO.   

Datenquelle Im Rahmen von Antragsverfahren erhält die Baurechtsbehörde 
die Daten vom Bauherrn als Antragsteller bzw. dessen Bevoll-
mächtigten in der Regel über das Virtuelle Bauamt Baden-Würt-
temberg (ViBa BW). Bitte beachten Sie hierzu die gesonderte Da-
tenschutzerklärung zum Onlinedienst ViBa BW nach Art. 13 Da-
tenschutz-Grundverordnung.  
 
Daten zur Erfüllung der Verpflichtungen nach dem EWärmeG 
werden durch die bevollmächtigten BezirksschornsteinfegerIn-
nen an die zuständige Baurechtsbehörde entsprechend der Er-
mächtigungsgrundlage in § 22 Abs. 2 EWärmeG übermittelt.  
 
Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen werden außer-
halb des Antragsverfahrens bei der Meldebehörde, dem Grund-
buchamt oder dem Geoinformationssystem des Landkreises 
(GIS) erhoben. 

Dauer der Speicherung Für die ordnungsgemäße Antragsbearbeitung sowie aufgrund 
der gesetzlichen Aufgabenstellungen erfasst und speichert das 
Bauordnungsamt alle Antragsdaten vorwiegend elektronisch, 
nachrangig werden die Daten in den Bauakten abgespeichert. 
Bauakten sind Dokumentakten und die baurechtlichen Vorgänge 
müssen jederzeit nachvollziehbar sein, längstens bis zum Ab-
bruch des Gebäudes – im Fall einer Archivierungspflicht darüber 
hinaus.  Dies gilt auch für die personenbezogenen Angaben von 
Entwurfsverfasser, Ersteller der Erklärung zum Standsicherheits-
nachweis oder Tragwerksplaner (Statiker), Bauleiter / Fachbau-
leiter, Betreiber gewerblicher Anlagen, Abbruchunternehmer, 
Fachplaner, Bauunternehmer, Fachunternehmer sowie Angren-
zer. 

Empfänger oder Kategorie von 
Empfängern der Daten (Stel-
len, denen die Daten offenge-
legt werden) – Interne Stellen 
 

• Hochbauamt 

• Tiefbauamt 

• Kämmerei (Vorhaben im Sanierungsgebiet/ Vorhaben, wel-
che städtische Grundstücke betreffen) 

• Stadtkasse 

• Stadtwerke 

Empfänger oder Kategorie von 
Empfängern der Daten (Stel-
len, denen die Daten offenge-
legt werden) – Externe Stellen 

Für die elektronische Führung von Bauakten sowie zur digitalen 
Antragsbearbeitung wird ein Dokumentenmanagementsystem 
(DMS) der PROSOZ Herten GmbH verwendet. Die Daten werden 
auf dem Server der Stadt Mengen verarbeitet und gespeichert. 
Die PROZOS Herten GmbH gewährleistet die Softwarepflege ent-
sprechend der gesetzlichen Vorgaben.  
 
Im Rahmen der digitalen Antragsstellung/-bearbeitung werden 
personenbezogene Daten über die vom Land Baden-Württem-
berg bereitgestellte Plattform, „ViBa BW“ verarbeitet. Diese Platt-
form dient der elektronischen Kommunikation und dem Daten-
austausch zwischen Verfahrensbeteiligten und wird als externer 
Dienst im Rahmen der Auftragsverarbeitung eingesetzt. Bitte be-
achten Sie hierzu die gesonderte Datenschutzerklärung zum Onli-
nedienst ViBa BW nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung. 
 
 
 



Datenweitergabe: 
Datenweitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich aufgrund gesetz-
licher Vorschriften. Die Daten werden an die im Antragsverfahren 
aufgrund der jeweiligen öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu be-
teiligenden Stellen weitergegeben (z.B. Angrenzeranhörung nach 
§ 55 LBO, und andere öffentliche Ämter und Fachbehörden, de-
ren Stellungnahme für die Antragsbearbeitung erforderlich sind). 
Im Rahmen der Aufgabenerfüllung nach § 47 LBO, insbesondere 
zur Gefahrenabwehr, müssen im Bedarfsfall auch personenbezo-
gene Daten an andere Stellen weitergegeben werden, die das 
Bauordnungsamt im Einzelfall für notwendig erachtet, beispiels-
weise die Feuerwehr oder die Polizei.  
 
Kenntnis von der Baugenehmigung erhalten: 

- das Finanzamt gem. § 29 Abs. 3 Bewertungsgesetz 
- die Berufsgenossenschaft Bau gem. § 195 Abs. 3 Sozial- 

gesetzbuch (SGB) VII 
- die Ortschaftsverwaltung (sofern Grundstück in einem 

Teilort liegt) 
- der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger (Schorn-

steinfegerhandwerksgesetz)  
- sonstige betroffene Fachämter und Behörden 
- Angrenzer und sonstige Nachbarn, sofern deren Einwen-

dungen im Baugenehmigungsverfahren nicht entspro-
chen wurde oder sofern deren öffentlich-rechtlich ge-
schützten nachbarliche Belange durch das Vorhaben be-
rührt sein können (§ 58 Abs. 1 LBO) 

 
Einsicht in die Bauakten: 
Einsicht in die Bauakten gewährt das Bauordnungsamt nach 
pflichtgemäßem Ermessen und unter Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben den Grundstückseigentümern oder den schriftlich dazu 
Bevollmächtigten sowie Personen, die ein berechtigtes Interesse 
geltend machen (z. B. Entwurfsverfasser für Vorhaben auf Nach-
bargrundstücken).  
Einsichtnahme in die Bauakten ist auch möglich nach § 29 Landes-
verwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) oder dem Landesinfor-
mationsfreiheitsgesetz, sofern und soweit die dort genannten Vo-
raussetzungen erfüllt sind. 
Soweit dies für deren Aufgabenerfüllung notwendig ist, wird an-
deren Dienststellen der Stadt sowie anderen Behörden Einsicht-
nahme in die Bauakten gewährt. 

Betroffenenrechte Jede von einer Datenverarbeitung betroffene Person hat nach der 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) insbesondere folgende 
Rechte: 
a) Auskunftsrecht über die zu ihrer Person gespeicherten Daten 

und deren Verarbeitung (Artikel 15 DS-GVO). 
b) Recht auf Datenberichtigung, sofern ihre Daten unrichtig 

oder unvollständig sein sollten (Artikel 16 DS-GVO). 
c) Recht auf Löschung der zu ihrer Person gespeicherten Daten, 

sofern eine der Voraussetzungen von Artikel 17 DS-GVO zu-
trifft. 
Das Recht zur Löschung personenbezogener Daten besteht 
ergänzend zu den in Artikel 17 Absatz 3 DS-GVO genannten 
Ausnahmen nicht, wenn eine Löschung wegen der 



besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unver-
hältnismäßig hohem Aufwand möglich ist. In diesen Fällen 
tritt an die Stelle einer Löschung die Einschränkung der Ver-
arbeitung gemäß Artikel 18 DS-GVO. 

d) Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern die 
gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen (Art. 18 DSGVO). 
Wird die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestrit-
ten, besteht das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
für die Dauer der Richtigkeitsprüfung.  

e) Widerspruchsrecht gegen bestimmte Datenverarbeitungen, 
sofern an der Verarbeitung kein zwingendes öffentliches In-
teresse besteht, das die Interessen der betroffenen Person 
überwiegt, und keine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung ver-
pflichtet (Artikel 21 DS-GVO) sowie 

f) Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO), sofern die entspre-
chenden Voraussetzungen nach der Datenschutz-Grundver-
ordnung hierfür gegeben sind. 

Widerruf bei Einwilligungen 
  

Die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten können Sie jeder-
zeit widerrufen. 

Verpflichtung, Daten bereitzu-
stellen, Folgen der Verweige-
rung 

Sie sind verpflichtet, die zum oben genannten Zweck erforderli-
chen personenbezogenen Daten bereitzustellen und bei der Er-
hebung notwendiger Daten behilflich zu sein.  

Beschwerderecht Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der 
Aufsichtsbehörde (Der Landesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Postfach 10 
29 32, 70025 Stuttgart, E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de, Tel.: 
0711-6155410), wenn sie der Ansicht sind, dass ihre personen-
bezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet werden. 
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